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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer zu 
privaten Zwecken als tauschähnlicher Umsatz 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 3. März 
2026 ein Schreiben veröffentlicht, in dem es, ausgehend von 
dem BFH-Urteil vom 30. Juni 2022 – V R 25/21 zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung der Fahrzeugüberlassung an 
Arbeitnehmer zu privaten Zwecken Stellung genommen. 

Hintergrund 

Der BFH hat mit Urteil vom 30. Juni 2022 – V R 25/21 (siehe unseren Blogbeitrag) 

entschieden, dass der für einen steuerbaren Umsatz erforderliche unmittelbare 

Zusammenhang zwischen der Fahrzeugüberlassung an einen Arbeitnehmer des 

Steuerpflichtigen zu privaten Zwecken und der (teilweisen) Arbeitsleistung 

jedenfalls dann vorliegt, wenn die Fahrzeugüberlassung individuell 

arbeitsvertraglich vereinbart ist und tatsächlich in Anspruch genommen wird. 

Nach Ansicht des BFH kann auch die (teilweise) Arbeitsleistung ein Entgelt für die 

Dienstwagenüberlassung darstellen. Für die Frage, ob und unter welchen 

Umständen die (teilweise) Arbeitsleistung als Entgelt anzusehen ist, komme es 

maßgeblich darauf an, ob ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der 
Fahrzeugüberlassung an einen Arbeitnehmer zu privaten Zwecken und der 

(teilweisen) Arbeitsleistung bestehe. Der unmittelbare Zusammenhang sei 

jedenfalls dann gegeben, wenn die Fahrzeugüberlassung individuell 

arbeitsvertraglich vereinbart sei und tatsächlich in Anspruch genommen werde (vgl. 

Rn. 27 und 28). Zwar genüge der bloße Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis 

nicht. Sei die Nutzungsmöglichkeit des Fahrzeugs bei wirtschaftlicher Betrachtung 

aber ein Grund dafür, warum der Arbeitnehmer das konkrete 

Beschäftigungsverhältnis angetreten habe, bestehe kein „bloßer“, sondern ein das 

Dienstverhältnis mitprägender Zusammenhang. 
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Fundstelle 
BMF, Schreiben vom 3. 

März 2026, III C 3 - S 
7117-e/00003/005/058. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/233749/fahrzeugueberlassung-an-arbeitnehmer-zu-privaten-zwecken-als-tauschaehnlicher-umsatz/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-03-03-fahrzeuguerberlassung-an-AN.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-03-03-fahrzeuguerberlassung-an-AN.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=3
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Es liege daher ein tauschähnlicher Umsatz, bestehend aus der 

Fahrzeugüberlassung und der anteiligen Arbeitsleistung, vor. Dabei handele sich es 

um eine langfristige Vermietung eines Beförderungsmittels, die am Wohnsitz des 

Arbeitnehmers nach § 3a Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 UStG steuerbar sei. 

Der Rechtsprechung des BFH folgt das BMF: 

Aus der Rechtsprechung ergibt sich grundsätzlich kein Erfordernis zur Änderung 

der geltenden Verwaltungsauffassung in Bezug auf die umsatzsteuerliche 

Behandlung der entgeltlichen Überlassung von Fahrzeugen an Arbeitnehmer zur 

privaten Nutzung. Die bisherige Praxis der Dienstwagenbesteuerung kann daher 

grundsätzlich beibehalten werden. 

Ergänzend und klarstellend werden Änderungen in Abschnitt 3a.5 Abs. 4 UStAE 

sowie zur Frage der Entgeltlichkeit in Abschnitt 15.23 Abs. 9 UStAE vorgenommen. 

Anwendungsregelung 

Die Grundsätze des Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 

Für Umsätze eines Unternehmers, die bis zum 30. Juni 2026 ausgeführt werden, 

wird es nicht beanstandet, wenn bei einer (ausnahmsweise) unentgeltlichen 

Fahrzeugüberlassung die bisherige Verwaltungsauffassung angewendet und der 

Leistungsort nach § 3a Abs. 3 Nummer 2 UStG bestimmt wird. 
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 19. März 2026 

Dauernutzungsrecht als wirtschaftliche Einheit 
nach dem BewG 

Der Einwand, bei einem zu bewertenden Wirtschaftsgut handele es sich nicht um 

Grundvermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes, ist mit einem Antrag auf soge-

nannte fehlerbeseitigende Aufhebung der Wertfeststellung geltend zu machen. 

Ein Dauernutzungsrecht nach § 31 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetzes kann 

als Grundvermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes gelten, wenn der Nutzungs-

berechtigte statt des Eigentümers die Kosten der Anschaffung oder Herstellung ei-

nes von ihm selbst genutzten Wirtschaftsguts trägt und ihm auf Dauer, nämlich für 

die voraussichtliche Nutzungsdauer, Substanz und Ertrag des Wirtschaftsguts wirt-
schaftlich zustehen. 

Mitunternehmerrisiko eines stillen 
Gesellschafters 

Mitunternehmerrisiko bedeutet gesellschaftsrechtliche oder eine dieser wirtschaft-

lich vergleichbare Teilnahme am Erfolg und Misserfolg eines gewerblichen Unter-

nehmens. Dieses Risiko wird regelmäßig durch Beteiligung an Gewinn und Verlust 

sowie an den stillen Reserven des Anlagevermögens einschließlich eines Ge-

schäftswerts vermittelt. Erforderlich ist ein Gesellschafterbeitrag, durch den das 

Vermögen des Gesellschafters belastet werden kann. Demgegenüber reicht der 

bloße Verzicht auf eine spätere Gewinnbeteiligung nicht aus (Bestätigung der 

Rechtsprechung). 

Ebenso wenig reicht es für ein (schwach ausgeprägtes) Mitunternehmerrisiko aus, 
wenn ohne Verlustbeteiligung und Nachschusspflicht für den stillen Gesellschafter 

allein das Risiko besteht, dass er keine Gewinnbeteiligung erhält und damit seine 

als Einlageleistung versprochenen Dienstleistungen und etwaige Kosten vergeblich 

aufgewendet hat. 

Urteil vom 27. Oktober 
2025, II R 36/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 13. Novem-
ber 2025, IV R 24/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610050/
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Eine atypisch stille Gesellschaft kann als Innengesellschaft nicht Beteiligte eines fi-

nanzgerichtlichen Verfahrens sein, das die Gewinnfeststellung betrifft. Befugt zur 

Erhebung der Klage ist nach § 48 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a der Finanzgerichtsordnung 

i.d.F. des Kreditzweitmarktförderungsgesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
411) --FGO n.F.-- der Klagebefugte im Sinne des § 48 Abs. 2 Satz 1 FGO n.F. und 

damit der (gemeinsame) Empfangsbevollmächtigte. Er handelt im eigenen Namen 

im Interesse der Feststellungsbeteiligten und damit für diese als gesetzlicher Pro-

zessstandschafter. 

Keine Geschäftsveräußerung bei 
Betriebsfortführung durch einen Pächter 

Die für die Geschäftsveräußerung im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 1 UStG notwen-

dige Absicht zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit muss bei einer mehrfachen 

Übertragung nicht beim Zwischenerwerber, sondern beim Letzterwerber vorliegen. 

Nutzt der Erwerber das übertragene Vermögen nicht wie zuvor der Veräußerer für 

eine eigene unternehmerische Tätigkeit, sondern verpachtet er dieses, kann für die 

bei einer Geschäftsveräußerung notwendige Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

nicht auf den Pächter abgestellt werden. 

Übertragung von Anlagen eines Solarparks an 
verschiedene Erwerber bei Fortführung der 
Stromeinspeisung keine Geschäftsveräußerung 

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen im Sinne des § 1 Abs. 1a UStG liegt nicht 

vor, wenn der Unternehmer mehrere --hier zehn-- Teile eines von ihm betriebenen 

Solarparks an jeweils einzelne Erwerber veräußert und auch nach der Übertragung 

dieser Teilanlagen seine wirtschaftliche Tätigkeit fortführt, indem er den dort er-

zeugten Strom --wie zuvor-- als "Anlagenbetreiber" in das Netz einspeist und hierfür 

unverändert die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vorgesehene Vergütung 

vereinnahmt. 

Urteil vom 13. Novem-
ber 2025, V R 3/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 13. Novem-
ber 2025, V R 32/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610051/
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EuGH-Vorlage zur Bedeutung des vereinfachten 
Begleitdokuments für die Steuerentlastung für in 
einen anderen Mitgliedstaat beförderte 
Energieerzeugnisse 

Ist eine nationale Regelung, nach der eine beantragte Steuerentlastung für nach-

weislich versteuerte, nicht gebrauchte Energieerzeugnisse, die zu gewerblichen 

Zwecken in einen anderen Mitgliedstaat verbracht wurden, nur dann gewährt wird, 

wenn der Entlastungsberechtigte die Energieerzeugnisse unter Mitführung eines 

Begleitdokuments nach Art. 34 Abs. 1 der Verbrauchsteuersystemrichtlinie --VSt-

SystRL-- befördert hat, mit den Bestimmungen der Verbrauchsteuersystemrichtlinie, 

insbesondere Art. 33 Abs. 6 VStSystRL vereinbar, obwohl keine Anhaltspunkte für 

eine Steuerstraftat oder einen sonstigen Steuermissbrauch vorliegen? 

Gewinngrenze bei Inanspruchnahme eines 
Investitionsabzugsbetrags nach § 7g EStG 

Unter dem Begriff "Gewinn" in § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Einkommensteuerge-

setzes (EStG) ist der steuerliche Gewinn im Sinne von § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG 
zu verstehen. 

Bei der Prüfung, ob die Gewinngrenze überschritten wird, sind deshalb auch außer-

bilanzielle Korrekturen zu berücksichtigen. Das betrifft auch die nach § 4 Abs. 5b 

EStG hinzuzurechnende Gewerbesteuer. 

EuGH-Vorlage vom 09. 
Dezember 2025, VII R 
19/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 01. Oktober 
2025, X R 16, 17/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610053/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610054/
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Rechtsprechung im Blog 
VGA: Anscheinsbeweis für Privatnutzung eines 
betrieblichen Pkw 

Die durch die Besonderheiten des Ansatzes eines lohnsteuer-
rechtlich erheblichen Vorteils veranlasste Rechtsprechung des 
VI. Senats des BFH, wonach der Anscheinsbeweis lediglich da-
für streitet, dass ein vom Arbeitgeber zur privaten Nutzung 
überlassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt 
wird, nicht aber dafür, dass dem Arbeitnehmer überhaupt ein 
Dienstwagen aus dem vom Arbeitgeber vorgehaltenen Fuhr-
park privat zur Verfügung steht (vgl. BFH-Urteile vom 
21.04.2010 - VI R 46/08, BStBl II 2010, 848, und vom 06.10.2011 
- VI R 56/10, BStBl II 2012, 362), ist auf den Fall einer unbefug-
ten Privatnutzung eines dem Gesellschafter-Geschäftsführer 
von der Gesellschaft zur Nutzung überlassenen betrieblichen 
Fahrzeugs nicht zu übertragen. Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Beschluss entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer in 
den Jahren 2015 bis 2017 (Streitzeitraum) L war. Neben L war im Streitzeitraum 

noch dessen Schwester R bei der Klägerin angestellt. 

Die Klägerin schaffte außerhalb des Streitzeitraums am 25.05.2012 einen Porsche 

Cayman S Black Edition, am 23.04.2013 einen Porsche Panamera GTS und am 

31.03.2014 einen Porsche Cayenne S an. Im Streitzeitraum erwarb die Klägerin 

darüber hinaus am 30.06.2015 einen Porsche Carrera 4 GTS. 

Die jeweilige Erweiterung des Fuhrparks wie auch die ausschließlich betriebliche 
Nutzung der Fahrzeuge wurde mit Gesellschafterbeschlüssen vom 15.05.2012, 

02.01.2013, 23.11.2013 und 06.12.2014 beschlossen. Fahrtenbücher wurden für 

die genannten Fahrzeuge im gesamten Streitzeitraum nicht geführt. 

03 

Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 17. 

Dezember 2025 (I B 
17/24), veröffentlicht am 
12. März 2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610041/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610041/
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lm Rahmen einer Außenprüfung für den Streitzeitraum griff das Finanzamt unter an-

derem die private Kfz-Nutzung der im Betriebsvermögen befindlichen Fahrzeuge 

auf, die bereits Gegenstand einer Außenprüfung in den Vorjahren gewesen war. 

Die Ermittlungen hatten ergeben, dass im Streitzeitraum auf R kein anderes Fahr-
zeug zugelassen war. Der Prüfer setzte eine vGA aufgrund einer privaten Nutzung 

der in diesem Zeitraum im Betriebsvermögen der Klägerin vorhandenen Fahrzeuge 

an und schätzte dabei den außerbilanziell hinzuzurechnenden Betrag mit 25 % der 

Nettoaufwendungen (20 % privater Nutzungsanteil zuzüglich Gewinnaufschlag 5 

%). Hinsichtlich des zuletzt angeschafften Fahrzeugs Porsche Carrera 4 GTS ging 

er darüber hinaus von nichtabzugsfähigen Betriebsausgaben im Sinne von § 4 Abs. 

5 Satz 1 Nr. 7 des Einkommensteuergesetzes aus. 

Die Klage vor dem Hessischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat die Nichtzulassungsbeschwerde als unbegründet zurückgewiesen. 

Die durch die Besonderheiten des Ansatzes eines lohnsteuerrechtlich erheblichen 

Vorteils veranlasste Rechtsprechung des VI. Senats des BFH, wonach der An-

scheinsbeweis lediglich dafür streitet, dass ein vom Arbeitgeber zur privaten Nut-
zung überlassener Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt wird, nicht aber da-

für, dass dem Arbeitnehmer überhaupt ein Dienstwagen aus dem vom Arbeitgeber 

vorgehaltenen Fuhrpark privat zur Verfügung steht (vgl. BFH-Urteile vom 

21.04.2010 - VI R 46/08, BStBl II 2010, 848, und vom 06.10.2011 - VI R 56/10, 

BStBl II 2012, 362), ist auf den Fall einer unbefugten Privatnutzung eines dem Ge-

sellschafter-Geschäftsführer von der Gesellschaft zur Nutzung überlassenen be-

trieblichen Fahrzeugs nicht zu übertragen. 

Voraussetzung ist daher, dass der Dienstwagen vom Arbeitgeber auch tatsächlich 

zur privaten Nutzung überlassen wurde. Steht nicht fest, dass der Arbeitgeber dem 

Arbeitnehmer einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen hat, kann auch 
der Beweis des ersten Anscheins diese fehlende Feststellung nicht ersetzen. Wei-

ter reicht der Anscheinsbeweis nach der Rechtsprechung des VI. Senats des BFH 

nicht. 

Wird ein betrieblicher Pkw ohne entsprechende Gestattung der Gesellschaft für pri-

vate Zwecke genutzt, liegt eine vGA und kein Arbeitslohn vor (vgl. z.B. BFH-Urteil 

vom 06.02.2014 - VI R 39/13, BStBl II 2014, 641, und Senatsurteil vom 
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23.01.2008 - I R 8/06, BStBl II 2012, 260). Die Zuwendung eines Vermögensvorteils 

durch die Gesellschaft aufgrund einer privaten Nutzung des betrieblichen Pkw 

durch den Alleingesellschafter-Geschäftsführer der Klägerin knüpft (allein) an die 

tatsächliche private Nutzung des Fahrzeugs an. Für diese tatsächliche private Nut-
zung des Betriebs-Pkw streitet der Anscheinsbeweis. Einer "Präzisierung" bedarf es 

insoweit nicht. Dies gilt auch insoweit, als in diesen Fällen ein fehlender Interessen-

gegensatz zwischen der "Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite" vorliegt und es des-

halb naheliegt, strengere Maßstäbe anzulegen (vgl. hierzu Senatsbeschluss vom 

30.09.2015 - I B 85/14, BFH/NV 2016, 423). 

Ratenweise Erfüllung einer Abfindung für einen 
lebzeitigen Pflichtteilsverzicht unterliegt nicht 
der Einkommensteuer 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit aktuellem Urteil entschie-
den, dass Abfindungen, die für einen lebzeitigen Pflichtteils- 
und Pflichtteilsergänzungsverzicht gezahlt werden, nicht der 
Einkommensteuer unterliegen. Die Zahlungen stellen kein er-
zieltes Einkommen dar, auch wenn sie in Raten geleistet wer-
den. Der BFH hat damit seine frühere Rechtsprechung zur feh-
lenden Einkommensteuerbarkeit solcher Abfindungen in Form 
von Einmalzahlungen und wiederkehrenden Leistungen bestä-
tigt. 

Sachverhalt 

Im Streitfall übertrugen die Eltern der Klägerin auf der Grundlage notarieller Über-

gabeverträge im Jahr 2002 und im Juli 2014 auf den Bruder der Klägerin Mitunter-

nehmeranteile, GmbH-Anteile und ihre Miteigentumsanteile an einem Betriebs-

grundstück. 

Der Bruder verpflichtete sich im Übergabevertrag vom Juli 2014 gegenüber den El-

tern, der Klägerin ein Gleichstellungsgeld zu zahlen. Das Gleichstellungsgeld war in 

zwei Raten fällig (Teilbetrag 1 am 30.12.2014 und Teilbetrag 2 am 30.12.2015), 

ohne dass ein Zins zu entrichten war. 

Die Klägerin verzichtete im notariellen Übergabevertrag gegenüber den Eltern für 

das im Jahr 2002 und im Jahr 2014 an den Bruder übertragene Vermögen auf ihre 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 20. Ja-

nuar 2026 (VIII R 6/23), 

veröffentlicht am 12. März 

2026, vgl. die Pressemit-
teilung 014/26. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610047/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ratenweise-erfuellung-einer-abfindung-fuer-einen-lebzeitigen-pflichtteilsverzicht-unterliegt-nicht-der-einkommensteuer/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/ratenweise-erfuellung-einer-abfindung-fuer-einen-lebzeitigen-pflichtteilsverzicht-unterliegt-nicht-der-einkommensteuer/
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Pflichtteils- und Pflichteilsergänzungsansprüche. Die Eltern traten ihre Forderung 

gegen den Bruder der Klägerin auf Zahlung des Gleichstellungsgeldes an die Klä-

gerin ab, ohne für deren Erfüllung einzustehen. 

Finanzamt und Finanzgericht nahmen an, dass die der Klägerin im Streitjahr 2015 

zugeflossene zweite Teilzahlung wegen der Unverzinslichkeit der Forderung und 

deren Laufzeit von mehr als zwölf Monaten bis zur Fälligkeit am 30.12.2015 gemäß 

§ 12 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes (BewG) in einen Tilgungs- und einen Zinsan-

teil aufzuteilen sei. In Höhe der Differenz zwischen dem Tilgungsanteil und dem 

Nennbetrag der zweiten Teilzahlung habe die Klägerin gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 des 

Einkommensteuergesetzes in der im Streitjahr 2015 anzuwendenden Fassung 

(EStG) steuerpflichtige Kapitalerträge erzielt. 

Entscheidung des BFH 

Dem trat der BFH entgegen und verneinte die Einkommensteuerbarkeit der gesam-

ten Abfindungszahlung. Rechtsgrund für den Erhalt auch der zweiten Teilzahlung 

ist allein der seitens der Klägerin gegenüber den Eltern erklärte lebzeitige Pflicht-

teils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht. Abfindungen für einen lebzeitigen Pflicht-

teils- und Pflichtteilsergänzungsverzicht führen, auch wenn sie in unter § 12 Abs. 3 

BewG fallenden Raten geleistet werde, nicht zu erzieltem Einkommen im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 EStG. Denn die Abfindung wurde der Klägerin außerhalb eines Leis-

tungsaustausches unentgeltlich zugewendet und ist deshalb der Auszahlung eines 

durch einen Erbgang erworbenen Vermögensrechtes (zum Beispiel Erb- oder 
Pflichtteil, Vermächtnis) gleichzustellen. Solche Zahlungen können lediglich gemäß 

§ 7 Abs. 1 Nr. 5 des Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes der Schenkung-

steuer unterliegen. 

Die Entscheidung des BFH schafft Rechtssicherheit für Eltern, die im Rahmen der 

vorweggenommenen Erbfolge zu Lebzeiten Pflichtteilsverzichte mit Abfindungsre-

gelungen mit ihren Kindern vereinbaren. Sie klärt, dass solche Abfindungszahlun-

gen nicht als Kapitalerträge oder sonstige Einkünfte versteuert werden müssen. 
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Business Meldungen 

Neue Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu Leaver Call-Optionen bei Ma-
nagement-Beteiligungsprogrammen (Manager-Modell II) 

In einer aktuellen Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH; II ZR 71/24) 

seine Rechtsprechung zu Management-Beteiligungen an Unternehmen konkreti-

siert (Manager-Modell II). 

Nach der Auffassung des BGH sind Leaver Call-Optionen mit dem Gesellschafts-

recht ausnahmsweise vereinbar, wenn hierfür ein sachlicher Grund vorliegt (Stufe 

1a: Wirksamkeitsprüfung). In seiner aktuellen Entscheidung bestätigt der BGH, 

dass typische Leaver-Ereignisse wie die Kündigung und Abberufung durch die Ge-
sellschaft ohne wichtigen Grund einen solchen sachlichen Grund darstellen können. 

Darüber hinaus stellt der BGH klar, dass nicht alle in seiner früheren Entscheidung 

aus dem Jahr 2005 zu einem anderen Management-Beteiligungsmodell (BGH II ZR 

173/04, Manager-Modell I) aufgestellten Voraussetzungen in jedem Fall erfüllt sein 

müssen und erkannte so völlig zurecht die wesentlichen Unterschiede bei unte-

schiedlichen Management-Beteiligungsprogrammen an. Selbst wenn die Leaver 

Call-Option grundsätzlich wirksam ist, nimmt der BGH darüber hinaus eine nachge-

lagerte Ausübungskontrolle im Hinblick auf den Zeitpunkt der Ausübung der Call-

Option vor (Stufe 1b: Ausübungskontrolle). Weiterhin stellte der BGH klar, dass die 

Wirksamkeitsprüfung von der Prüfung der Angemessenheit der Höhe des Kaufprei-

ses zu trennen ist (Stufe 2: Bewertungstest). 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253635/neue-entscheidung-des-bundesgerichtshofs-zu-leaver-call-optionen-bei-management-beteiligungsprogrammen-manager-modell-ii/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253635/neue-entscheidung-des-bundesgerichtshofs-zu-leaver-call-optionen-bei-management-beteiligungsprogrammen-manager-modell-ii/
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Transfer Pricing Insights: pCbCR 
Webcast, 24.3.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/transfer_pricing
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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